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Forstkammer-Statement zum Forstschäden-Ausgleichsgesetz 

Stuttgart, 27.11.2020 – Dürre, Stürme und Borkenkäfer haben in den 

vergangenen drei Jahren für ein Überangebot von Holz gesorgt und zu ei-

nem massiven Einbruch des Holzpreises geführt. Der Bundesrat hat sich 

deshalb heute für eine Aktivierung des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes 

ausgesprochen. Dabei folgt man einem Änderungsantrag aus Baden-Würt-

temberg, Bayern und Niedersachsen und empfiehlt eine Reduktion des 

Fichten-Frischholzeinschlags bis zum 30.09.2021 auf 85 Prozent des Übli-

chen. Der entsprechende Verordnungsentwurf wird nun an die Bundesre-

gierung weitergereicht.  

„Die heutige Entscheidung des Bundesrates stellt für uns einen praktikablen 

Kompromiss dar“, betont Forstkammer-Präsident Roland Burger. „Neben 

der Marktentlastung profitieren insbesondere die kleineren Waldbesitzer 

von den steuerlichen Erleichterungen, die durch das Forstschäden-Aus-

gleichsgesetz aktiviert werden. Gleichzeitig haben die Privat- und Kommu-

nalwaldbetriebe die Möglichkeit, die momentan positiven Signale am regi-

onalen Holzmarkt zu nutzen, um Liquiditätsengpässe abzubauen. Eine Be-

schränkung des Fichteneinschlags auf 70 Prozent des Üblichen für die Dauer 

von zwei Jahren, wie ursprünglich von Nordrhein-Westfalen gefordert, hätte 

der Holzmarktentwicklung nur wenig Rechnung getragen. Deshalb begrü-

ßen wir, dass der Bundesrat dem Vorschlag aus dem Landwirtschaftsminis-

terium von Baden-Württemberg gefolgt ist.“ 

Die Bundesregierung muss nun entscheiden, ob und wann sie sich mit dem 

Verordnungsentwurf befasst. Feste Fristen gibt es dafür laut Information 

des Bundesrates nicht. 

Zur Information: Die Forstkammer Baden-Württemberg vertritt die Inte-

ressen der privaten und kommunalen Waldeigentümer des Bundeslandes. 

In ihrem Eigentum sind ¾ der Waldfläche von Baden-Württemberg, insge-

samt über 1 Million Hektar. 

Für Rückfragen zu diesem und anderen Themen zu Wald und Holz 

stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 


